
  

   
 

 
 
  

 

Amtsblatt der Stadt Hilden 
 

Sitzungstermine 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

  1. Tagesordnung für die 5. öffentliche Sitzung des Wahlausschusses am Montag, 
07.09.209, 17:00 Uhr, im Rathaus, Raum 105 

  2. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz NRW 

  3. Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels 

Bekanntmachungen der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert 

  4. Kraftloserklärungen 

  5. Aufgebote 

Jahrgang 16 

Nr. 22 

Datum 31.08.2009 

Herausgeber: 
Der Bürgermeister der Stadt Hilden –Haupt- und Personalamt, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden, Telefon: 0 21 03/72-152. 
Das Amtsblatt der Stadt Hilden erscheint in unregelmäßigen Abstän-
den und ist gegen eine Gebühr von 1,00 € (Einzelausgabe) bzw. 
20,00  € (Jahresabonnement) - jeweils zzgl. Zustellung - beim Bürger-
büro erhältlich sowie unter www.hilden.de einzusehen. 
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Sitzungstermine 2009 
 

 

                                   *Verabschiedung Haushalt 
 

Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:miriam.russo@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Tagesordnung für die 5. öffentliche Sitzung des Wahlausschusses am Montag, 07.09.209, 
17:00 Uhr, im Rathaus, Raum 105 
 
Zu Beginn wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt mit einer zeitlichen Begrenzung von 30 Minu-
ten. 

 
Hinweis:  Der Wahlausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzer / Beisitze-

rinnen beschlussfähig. Zu der Sitzung hat jedermann Zutritt. 
 

Öffentlicher Teil 

 Eröffnung der Sitzung 
 
 Änderungen zur Tagesordnung 
 
 Einwohnerfragestunde 
 
 1 Feststellung des Wahlergebnisses der Bürgermeister- und 

Gemeinderatswahl 2009 (§§ 34 und 46b KWahlG) 
WP 04-09 SV 

10/054 
wird nachge-
reicht, wenn das 
vorläufige Er-
gebnis der Wahl 
vorliegt 

   
 2 Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  
   
 3 Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  
   
 
Hilden, 28.08.2009 
Günter Scheib 
Vorsitzender 
 

 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat 28.   01.*  24.  26.  28. 25. 16. 

Haupt- und Finanzausschuss   11.  27.    23.   02. 

Rechnungsprüfungsausschuss   02.        16.  

Personalausschuss  16.           

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.  09.   13.      18.  

Stadtentwicklungsausschuss 07. 04. 18. 29.  03.  19.  07. 11. 09. 

Ausschuss für Schule, Sport und Soziales  05.    10.     26.  

Kulturausschuss  11.   28.       10. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss  18.           

Jugendhilfeausschuss  12.    04.     19.  

Wahlausschuss       20.  07.    

Wahlprüfungsausschuss           09.  

Integrationsbeirat  26.   07.   27.   12.  

Kinderparlament      09.      08. 

Jugendparlament     26.      10.  
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2. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 

 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

 

Stadt Hilden 
Der Bürgermeister 
Amt für Soziales und Integration 
Am Rathaus 1 
40721 Hilden 
 

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 

Thöne, Norbert 
Nordstr. 62 
40724 Hilden 
 

3. Datum des Dokumentes: 
 

12.08.2009 
 

4. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 

III/50-SGB XII eb 
 

5. Stelle, wo das Dokument eingesehen werden kann: 
 

Stadt Hilden 
Amt für Soziales und Integration 
Zimmer E47 
Am Rathaus 1 
40721 Hilden 

 
Hilden, den 12.08.2009 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Klemz 
 

 
3. Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels 

 
Das Dienstsiegel mit der Aufschrift „Städt. Hauptschule Albert-Schweitzer-Schule“ der Stadt Hilden wird 
hiermit für ungültig erklärt, da die Schule zum 31.07.2009 aufgelöst wurde. 
 
Hilden, den 20.08.2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachungen der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert 

 
4. Kraftloserklärungen 

 
Die Sparkassenbücher 
 
Nr. 3031671963                Nr. 3034116305 
 
ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, werden nach Durchführung des Aufgebotsver-
fahrens für kraftlos erklärt. 
 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 22/09 – Seite 4 
 

  

 
Das Sparkassenbuch 
 

Nr. alt 1465426  -  Nr. neu 3031465424 
 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden, deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hil-
den·Ratingen·Velbert ist, wird nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 
 

Das Sparkassenbuch 
 

Nr. alt 2504876  -  Nr. neu 3042504872 
 

ausgestellt von der Sparkasse Ratingen, deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hil-
den·Ratingen·Velbert ist, wird nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 
Ratingen, 05. August 2009 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 
 

 

5. Aufgebote 
 

Die Sparkassenbücher 
 

Nr. 3021231729                                  Nr. 3021295229 
 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, werden gemäß § 16 SpkVO NW vom 
15.12.1995 aufgeboten. 
 
Das Sparkassenbuch 
 

Nr. alt 1101195  -  Nr. neu 3031101193 
 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden, deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hil-
den·Ratingen·Velbert ist, wird gemäß § 16 SpkVO NW vom 15.12.1995 aufgeboten. 
 
Das Sparkassenbuch 
 

Nr. alt 2329480  -  Nr. neu 4042329484 
 

ausgestellt von der Sparkasse Ratingen, deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden·Ratingen· 
Velbert ist, wird gemäß § 16 SpkVO NW vom 15.12.1995 aufgeboten 
 
Die Sparkassenbücher 
 
Nr. alt 2902385  -  Nr. neu 3022902385          Nr. alt 2952950  -  Nr. neu 3022952950 
Nr. alt 2996999  -  Nr. neu 3022996999          Nr. alt 3302221  -  Nr. neu 3023302221 
Nr. alt 3804614  -  Nr. neu 3023804614 
 
ausgestellt von der Sparkasse Velbert, deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hil-
den·Ratingen·Velbert ist, werden gemäß § 16 SpkVO NW vom15.12.1995 aufgeboten. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorla-
ge der Sparkassenbücher anzumelden, andernfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 
Ratingen, 20. August  2009 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 
 
 


